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An  
alle Fußballvereine im Kreis 
Schwäbisch Hall
Schiedsrichter-Neulingskurs 2012
Werte Sportkameraden, liebe Schiedsrichterbeauftragte,

auch in dieser Saison beabsichtigen wir, zu Beginn der Rückrunde wieder einen Schiedsrichter-Neulingskurs durchzuführen.
Beginn:           Montag, 13. Februar 2012, 19.00 Uhr (Die weiteren Termine werden noch mit dem Lehrwart 
            abgestimmt)   

Ort:                  wird rechtzeitig bekannt gegeben 
Dauer:             ca. 4 Wochen 

Um interessierte und geeignete Teilnehmer für diesen Kurs zu gewinnen, benötigen wir eure Mithilfe. Bitte  sprecht in den Aktiven- bzw. den Jugendmannschaften eures Vereins gezielt Interessenten an. Die Interessenten  müssen zu Beginn des Lehrganges 14 Jahre alt sein und die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 
Nach wie vor gilt, dass die Ausfallgebühren für Schiedsrichter, die Vereine nicht stellen können, je nach Spielklasse verdoppelt bzw. verdreifacht  werden. Deshalb kann es nicht nur in unserem Interesse sein, möglichst viele Schiedsrichter der jeweiligen Vereine zur Anrechenbarkeit zu bringen.

Auf unserer Homepage unter www.srg-schwaebisch-hall.de könnt ihr alles Wissenswerte über die Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall und ihre Aktivitäten sowie weitere Informationen zum Neulingskurs  erfahren. 
Bitte nutzt das beiliegende Formular zur Anmeldung eurer Kandidaten. Alternativ kann die Anmeldung auch per E-Mail an hleipersberger@srg-schwaebisch-hall.de erfolgen. Wir erwarten eure Rückmeldung, auch wenn ihr keinen Teilnehmer melden könnt (Nullmeldung), bis spätestens 20. Januar 2012. Jeder Teilnehmer erhält eine Anmeldebestätigung. Bei Teilnehmern unter 18 Jahre ist die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Für die umfangreiche und in gedruckter Form vorliegende Ausbildungsmappe wird eine Schutzgebühr von 10,00 € erhoben. Diese Gebühr ist von den Teilnehmern spätestens am Eröffnungstag des Lehrganges zu begleichen (Überweisung ist ebenfalls möglich), da ansonsten keine Teilnahme am Neulingskurs möglich ist. Die Teilnehmer erhalten am 1. Lehrgangsabend eine Quittung, falls Ihre Vereine die Kosten übernehmen. 

Für eure Mithilfe im Voraus bereits vielen Dank!
Mit sportlichen Grüßen
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Volker Stellmach, Obmann der SRG Schwäbisch Hall
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